
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2025 
 
Traktanden: 
 
1. Rechnungsablage 2024  

 - Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz  
 - Bericht der GPK und der externen Revisionsstelle  

2. Revision des Personalgesetzes 

3. Ersatzwahl für zwei Gemeindevorstandsmitglieder 

4. Orientierungen 

5. Varia  

 
Es sind 105 Stimmberechtigte anwesend.  
 
Stimmenzähler: Jachen Bernegger 
  Daniel Heini 
   
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 
 
 
1.  Rechnungsablage 2024  

 - Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz  
 - Bericht der externen Revisionsstelle und der GPK 
 
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 113'406.27, budgetiert war ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 77'336.00. Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 965’263 und 
Einnahmen von Fr. 559’309 mit einem Ausgabenüberschuss (Nettoinvestitionen) von Fr. 405'953. 
Die Nettoschuld pro Einwohner beträgt per 31. Dezember 2024 Fr. 1'300 (Vorjahr Fr. 1'479), was gemäss 
den Richtwerten des kantonalen Amtes für Gemeinden als mittlere Verschuldung betrachtet werden muss. 
Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 3'816'368.61. 
 
Einen ausführlichen Hinweis macht Gemeindepräsident Reto Loepfe zum Thema Spezialfinanzierungen 
Kanalisation / ARA. Ziel der Gemeinde war es nämlich, die Spezialfinanzierung Abwasser zu vereinfachen 
und bestehende Reserven zur Deckung des Sanierungsbedarfs nutzbar zu machen. Entsprechend wurden 
in der Jahresrechnung negative Verwaltungsvermögenswerte im Bereich Abwasser in der Bilanz ausgebucht 
und in die Verpflichtungskredit-Konti übertragen. Damit treten einmalige Aufwertungsgewinne und gleichzei-
tig Investitionsausgaben im Umfang von Fr. 638'833 zum Vorschein. 
 
Sowohl die externe Revisionsstelle, Gredig und Partner AG, als auch die GPK haben die Rechnung geprüft 
und beantragen zusammen mit dem Gemeindevorstand die Genehmigung derselben.  
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Erfolgsrechnung 2024, die Investitions-
rechnung 2024, die Bilanz 2024 sowie die Berichte der Geschäftsprüfungskommission und der externen 
Revisionsstelle zu genehmigen. 
 
Abstimmung 
Die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz 2024sowie der Bericht der externen Revisions-
stelle und der GPK- Bericht werden einstimmig genehmigt. 
 
 
2.  Revision des kommunalen Personalgesetzes   
 
Der Kanton Graubünden hat mit Beschlussdatum vom 14. Juni 2022 sein Personalgesetz überarbeitet. Er 
beabsichtigte damit, seinen Mitarbeitenden fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen mit wettbe-
werbsfähigen Lohn-, Sozial- und Lohnnebenleistungen zu bieten. Insbesondere wollte er damit seine Wett-
bewerbsfähigkeit im sich rasch wandelnden Arbeitsmarkt erhöhen und Verbesserungen im Bereich der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben erreichen. 
 
Aufgrund der Änderung des kantonalen Personalrechts ergeben sich nun Lücken und Unvereinbarkeiten mit 
dem kommunalen Personalrecht. In Einzelfällen ist nicht mehr klar, welches Recht nun vorgeht. Zudem gel-
ten ohne das Bestehen von Einschränkungen im kommunalen Recht alle Neuerungen im kantonalen Perso-



nalrecht uneingeschränkt, auch wenn dies nicht im Interesse und den Möglichkeiten der Gemeinde Rhäzüns 
liegt. Mit der vorliegenden Teilrevision des kommunalen Personalrechts schliesst die Gemeinde Rhäzüns 
diese Lücken und stellt wieder Rechtssicherheit im Verhältnis zu ihren Mitarbeitenden her. 
 
Der Gemeindepräsident führt die Versammlung durch die wesentlichen Anpassungen der Vorlage. Die Revi-
sion des Gesetzes hat aller Voraussicht nach weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.  
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Revision des kommunalen Personalge-
setzes zu genehmigen und per 1. Januar 2026 in Kraft zu setzen. 
 
Abstimmung 
Die Gemeindeversammlung folgt dem Antrag des Gemeindevorstandes einstimmig. 
 
 
3. Ersatzwahl für zwei Gemeindevorstandsmitglieder 
 
Die beiden Vorstandsmitglieder Thomas Müller und Daniel Ammann haben aus beruflichen Gründen ihre 
Demission per 31. Juli 2025 eingereicht. Mit der Demission von Daniel Ammann wird gleichzeitig das Präsi-
dium der Schulkommission vakant. Die formelle Verabschiedung erfolgt an der nächsten Gemeindever-
sammlung. 
 
Artikel 34 der Gemeindeverfassung regelt den Wahlmodus und hält fest, dass die Wahlen in offener Ge-
meindeversammlung auf freien Vorschlag der Stimmberechtigten einzeln nach Kandidaten durchgeführt 
werden. Werden mehr Kandidierende vorgeschlagen als Ämter zu besetzen sind, erfolgt die Wahl schriftlich, 
ansonsten mit offenem Handmehr. Sie sind schriftlich vorzunehmen, wenn ein Viertel der anwesenden 
Stimmberechtigten dies verlangt. 
Gewählt sind jene Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 
 
Bei der Gemeinde sind im Vorfeld der heutigen Gemeindeversammlung die beiden folgenden Kandidaturen 
eingegangen: 
Riccarda Lemmer 
Simona Tschalèr 
 
Auf Nachfrage des Gemeindepräsidenten werden diese Vorschläge heute nicht vermehrt. 
 
Beide Kandidatinnen erhalten Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. 
 
Reto Loepfe weist auf die verfassungsmässigen Bestimmungen hinsichtlich Wählbarkeit in den Vorstand und 
die Selbstkonstituierung des Gemeindevorstandes hin. 
 
Antrag 
Schriftliche Abstimmung 
 
Abstimmung 
Dem Antrag um schriftliche Abstimmung wird mit 56 Stimmen zugestimmt. Das erforderliche Mehr von 27 
Stimmen ist damit erreicht. 
 
Wahl 
Gewählt sind: 
Tschalèr Simona 84 Stimmen 
Lemmer Riccarda 57 Stimmen 
 
Die Gemeindeversammlung gratuliert den Gewählten mit einem Applaus. 
 
 
4. Orientierungen 
 
Demission Geschäftsprüfungskommission 
GPK-Mitglied Primus Egle hat per 31. Dezember 2025 demissioniert. Die Ersatzwahl findet am 02. Oktober 
2025 statt. 
 
 



Nachfolge Gemeindepräsidium 
Trotz intensiver Bemühungen konnten bislang keine Interessenten für die Nachfolge von Reto Loepfe gefun-
den werden. Der Gemeindevorstand wird sich an seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen. 
 
Teilrevision Ortsplanung 
Gegen den Regierungsbeschluss vom 18. März 2025 ist keine Beschwerde beim Obergericht eingereicht 
worden. Damit ist der Beschluss rechtskräftig und die Revision in Kraft. 
 
Verabschiedung Christian Schoop aus der Energiekommission 
Christian Schoop war von 2020 bis März 2025 Mitglied der Energiekommission. Der Gemeindevorstand 
dankt Christan Schoop für seinen Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit. Die Versammlung schliesst sich 
dem Dank mit einem Applaus an. 
Als Nachfolger für Christian Schoop konnte Lars Thoma gewonnen werden.  
 
3. Varia 
 
Nächste Gemeindeversammlung 
Donnerstag, 2. Oktober 2025, Ersatzwahl Gemeindepräsident und GPK; Teilrevision Feuerwehrgesetz 
 

Auflagefrist: 09. Juni – 07. Juli 2025 
Das Gemeindegesetz für den Kanton Graubünden sieht vor, dass die Protokolle der Gemeindeversammlung spätestens einen Monat 

nach der Gemeindeversammlung zu veröffentlichen sind. Einsprachen gegen das Protokoll können während der 30-tägigen Auflagefrist 
schriftlich beim Gemeindevorstand eingereicht werden. Diese werden an der nächsten Gemeindeversammlung behandelt und das 

Protokoll anschliessend zur Genehmigung unterbreitet. Wenn innert Frist keine Einsprachen eingehen, gilt das Protokoll als genehmigt; 
eine formelle Genehmigung durch die Gemeindeversammlung ist nicht mehr notwendig bzw. sogar ausgeschlossen.  

 
 
Präsident Reto Loepfe Kanzlist Adriano Jenal 


